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Beschlussvorlage 

 
 
Amt: Abteilung III Datum: 14.07.2015 
Bearbeiter: Andreas Meinen Vorlage Nr.: 2015/665 

 
 

Beratungsfolge Status Termin Behandlung 
Rat Ö  Kenntnisnahme 

Betreff: 
Anregung nach § 34 NKomVG betr. "Gülle-Import" 
 
Schilderung der Sach- und Rechtslage 
 
Mit dem Schreiben vom 09.07.2015 hat Herr Klaus Böttcher bei der Gemeinde Bockhorn die 
anliegende Anregung bzw. Beschwerde nach § 34 NKomVG eingereicht. 
 
Gemäß § 34 NKomVG hat jede Person das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit 
anderen schriftlich mit Anregungen und Beschwerden in Angelegenheiten der Kommune an 
den Rat zu wenden. Gemäß § 6 Abs. 6 der Hauptsatzung kann der Rat die Erledigung dem 
Verwaltungsausschuss übertragen. 
 
Die Überwachung der Einhaltung düngerechtlicher Vorschriften fällt nicht in die 
Zuständigkeit der Gemeinde Bockhorn. Hierfür gibt es Spezialbehörden. Insofern habe ich die 
Anregung zuständigkeitshalber an den Landkreis Friesland und an die 
Landwirtschaftskammer Weser-Ems weitergeleitet.  
 
Von daher empfehle ich, das Schreiben zur Kenntnis zu nehmen.  
 
Beschlussvorschlag 
 
Das Schreiben des Herrn Böttcher wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
Meinen 
Bürgermeister 
Anlagen 
 
Anschreiben des Herrn Klaus Böttcher vom 09.07.2015 


